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~ M il. i t ä r - Ver p fl ich tun g, Die, der preussischen Staatsbürger in 
l- ihren verschiedenen Abstufungen und Beziehungen und deren Ab

leistung, sowohl in Folge der jährlichen Ersatzaushebung, als durch 
freiwilligen Eintritt in das stehende Heer. Eine Zusammenstellung 
der darüber vorhandenen Bestimmungen, hauptsächlich zur Belehrung 
der Militairpflichtigen aller Klassen, über ihre Pflichten und Rechte, 
sowie Derjenigen, welche deren Interesse zu vertreten haben. 

8. Berlin 1830. 


